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Antwort auf die Anfrage des AM Detlev Stolzenberg betr. Sonder-
nutzung während eines Straßenflohmarktes An der Stadtfreiheit
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.04.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
12.05.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Anfrage des AM Detlev Stolzenberg (Die Unabhängigen) im Hauptausschuss am 12.11.2019 
(VO/2019/08323):

Der Straßenflohmarkt An der Stadtfreiheit ist ein besonderes Event im Quartier. Es kommen 
viele Besucher:innen, die die besondere Atmosphäre genießen. Anwohner:innen aus dem 
Quartier nutzen die Gelegenheit zur Gemeinsamkeit und zum Austausch. In diesem Jahr-
wurde die Veranstaltung durch Autofahrer:innen gestört, die die von Ständen und Fußgän-
ger:innen bevölkerte Verkehrsfläche befahren wollten. Daraus ergaben sich bedrohliche Si-
tuationen. Der städtische Ordnungsdienst forderte Standbetreiber auf, ihre Stände abzubau-
en und die Fußwege freizuräumen. Daraus ergeben sich für mich nachfolgende Fragen:

1. Welche ordnungsrechtlichen Genehmigungen sind für einen Straßenflohmarkt erforder-
lich?
Wurden diese Genehmigungen für den Straßenflohmarkt An der Stadtfreiheit beantragt und 
erteilt?

2. Ergeben sich daraus Einschränkungen der Benutzung für sonstige Verkehrsteilnehmer:in-
nen (z. B. Durchfahrtsverbote)?

3. Auf welcher Rechtsgrundlage wird der örtliche Ordnungsdienst tätig?

4. Sind aufgrund der diesjährigen Erfahrungen mit dem Straßenflohmarkt An der Stadtfreiheit 
Schlussfolgerungen für das Verfahren im kommenden Jahr erkennbar?

5. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus den dortigen Erfahrungen für Straßenfloh-
märkte in anderen Quartieren der Stadt?

Antwort:
Für die Straße „An der Stadtfreiheit“ in St. Lorenz liegt weder eine Antragstellung noch eine 
Genehmigung vor. Ein Einsatz des Ordnungsdienstes war bei einer Veranstaltung in der 
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Straße „Beim Stadthof“ in St. Jürgen erforderlich. Um das Anliegen des Anfragenden zufrie-
denstellend zu klären, hat die Verwaltung den Gegenstand der Anfrage im Vorwege klären 
wollen.
Nach telefonischer Klarstellung durch den Anfragenden am 23.03.2020 handelt es sich tat-
sächlich um die Straße „Beim Stadthof“.

Der dort durchgeführte gemeinnützige private Flohmarkt hat bereits am 11.08.2019 stattge-
funden und ist direkt im Anschluss der Veranstaltung mit dem Erlaubnisnehmer sowie weite-
ren Beschwerdeführern erörtert worden. Die erforderliche straßenrechtliche Sondernut-
zungserlaubnis zur privaten Nutzung der öffentlichen Verkehrs-fläche ist antragsgemäß aus-
schließlich für die öffentlichen Parkplätze vor den Häusern 3 – 15 erteilt worden. Die Nutzung 
weiterer Flächen, wie z. B. die Gehwege in der Straße „Beim Stadthof“, wurde aufgrund der 
beengten Verhältnisse ausdrücklich untersagt. 

1. Welche ordnungsrechtlichen Genehmigungen sind für einen Straßenflohmarkt er-
forderlich? Wurden diese Genehmigungen für den Straßenflohmarkt An der Stadtfrei-
heit beantragt und erteilt?
Ordnungsrechtlich ist für private Anwohnerflohmärkte lediglich eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 4 des Sonn- und Feiertagsgesetzes S-H erforderlich, sofern an einem Sonntag ver-
kauft werden soll. Für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen ist die straßenrechtliche 
Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis erforderlich. Beide Genehmigungen sind erteilt 
worden.

2. Ergeben sich daraus Einschränkungen der Benutzung für sonstige Verkehrsteil-
nehmer:innen (z. B. Durchfahrtsverbote)?
Antragsgemäß wurde lediglich die Parkplatzfläche vor den Häusern 3 – 15 zur Nutzung frei-
gegeben und genehmigt. Eine weitere verkehrliche Einschränkung, insbesondere ein Durch-
fahrtsverbot, war von daher nicht erforderlich. Allerdings hätte die Größenordnung, in der die 
Veranstaltung letztendlich unerlaubt durchgeführt worden ist, eine Straßensperrung zwin-
gend erforderlich gemacht. Damit wäre der Konflikt zwischen Verkaufsständen, Besuchern 
und Fahrzeugverkehr ausgeschlossen worden.

3. Auf welcher Rechtsgrundlage wird der örtliche Ordnungsdienst tätig?
Der Ordnungsdienst wird auf Grundlage der Bestimmungen der Sondernutzungserlaubnis, 
also der Bestimmungen des Straßen- und Wegegesetzes S-H sowie der Sondernutzungs-
satzung der Hansestadt Lübeck tätig. 

4. Sind aufgrund der diesjährigen Erfahrungen mit dem Straßenflohmarkt An der 
Stadtfreiheit Schlussfolgerungen für das Verfahren im kommenden Jahr erkennbar?
Grundsätzlich wäre eine Veranstaltung in der vorgefundenen Situation durchaus möglich, 
wobei im Rahmen einer erforderlichen Straßensperrung die Zustimmung der eingeschränk-
ten Erreichbarkeit, beispielsweise der im hinteren Teil der Siedlung liegenden Kleingärten, 
sowie einigen Sackgassen, vom Veranstalter im Vorwege einzuholen ist. Zusätzlich ist es 
erforderlich, dass eine Veranstalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen wird. 
Eine Veranstaltung in dem Umfang, wie sie tatsächlich beantragt und genehmigt worden ist, 
wäre in jedem Falle möglich.

5. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus den dortigen Erfahrungen für Stra-
ßenflohmärkte in anderen Quartieren der Stadt?
Die Sondernutzung hat in diesem Jahr in über 30 Straßen nicht kommerzielle Bewohner-
Flohmärkte oder Straßenfeste genehmigt und damit zum „Wir-Gefühl“ der Bewohnergemein-
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schaften beigetragen. Üblicherweise wird für diese Feste eine Straßensperrung durch die 
Straßenverkehrsbehörde angeordnet, zumal es sich in den meisten Fällen um Sackgassen 
oder abgeschlossene  Straßenbereiche handelt. Sofern erstmalig ein Antrag für so eine An-
wohnerinitiative mit Straßensperrung beantragt wird, ist es erforderlich eine Unterschriftenlis-
te der von der Straßensperrung betroffenen Anlieger vorzulegen. In aller Regel werden da-
nach die erforderliche Ausnahmegenehmigung der Straßenverkehrsbehörde und die Son-
dernutzungserlaubnis für die private Nutzung der öffentlichen Fläche erteilt. In Fällen, in de-
nen die Fahrbahn nicht benötigt oder beeinträchtigt wird und ausreichend „Nebenflächen“ zur 
Verfügung stehen, kann auf die straßenverkehrsrechtliche Anordnung verzichtet werden.

Anlagen:

Anlage 1: Sondernutzungserlaubnis vom 03.07.2019

Senatorin Joanna Hagen
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